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4. Umweltrechtsinformationssysteme 

Der Einsatz von Umweltrechtsinformationssystemen hat sich für die Ermittlung der 
zahlreichen umweltrelevanten Verpflichtungen in der Praxis bestens bewährt. 
Folgende frei verfügbare und kostenlose Umweltrechtsinformationssysteme, die 
über das Internet aufgerufen werden können, werden von österreichischen 
Unternehmen häufig verwendet: 

Rechtsinformationssystem des Bundeskanzleramtes: 

 

Abb. 4: http://www.ris.bka.gv.at  

Homepage des Lebensministeriums: 

 

Abb. 5: http://lebensministerium.at  

EMAS-Homepage: 

 

Abb. 6: http://www.emas.gv.at  

Portal der Wirtschaftskammer Österreich: 

 

 

Abb. 7: http://wko.at/up  

Sehr bewährt hat sich der unter http://wko.at/up/enet/unternehmerkalender.pdf frei 
verfügbare Unternehmerkalender. 
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5. Sicherstellung von Legal Compliance – Praxisberichte 

5.1 Praxisbericht: Brauerei Murau 

 1. Obermurtaler Brauereigenossenschaft reg. Gen. m.b.H 

 
EMAS-Standort AT-000001 seit 1995:  

Brauerei Murau (einschließlich der Auslieferungslager in 
Graz, St. Veit a.d. Glan, Judenburg, Tamsweg) seit 1995,  
A-8850 Murau Raffaltplatz 19 – 23, (170 MA) 
www.murauerbier.at Branche: Getränkeindustrie 
NACE-Code: 11.05-0 und 46.34-9 

 

 Produkte / Dienstleistungen:  
Produktion und Handel von Bier und alkoholfreien Getränken  

 

Zuständig für Legal Compliance: 
Kecht Günter, Technischer Leiter und Braumeister  
braumeister.kecht@murauerbier.at  
Tel: 03532/3266-16 

Tanner Johann, Umweltbeauftragter 
umwelt@murauerbier.at  
Tel: 03532/3266-37 

Verantwortlichkeiten / Zuständigkeiten 
Der technische Leiter und Braumeister Günter Kecht ist der Hauptverantwortliche für die 
Einhaltung und Umsetzung der Rechtssicherheit im Betrieb. Von ihm wird auch die 
Umsetzung bzw. die richtige Dokumentation der Maßnahmen in den Abteilungen 
kontrolliert. Alle neuen Gesetze, Verordnungen und Bescheide kommen zunächst zu 
Braumeister Kecht, der diese dahingehend überprüft, ob die Bestimmungen für die 
Brauerei Murau relevant sind. 

Aufgaben – Einbindung weiterer Personen – Zusammenwirken 
Die für die Brauerei Murau zutreffenden Gesetze, Verordnungen und Auflagenpunkte aus 
Bescheiden werden vom Braumeister mit dem Umweltbeauftragten besprochen und von 
diesen ins Rechtsicherheitsprogramm Legal CARE eingearbeitet, mit dem zutreffenden 
Bereich verknüpft und mit Umsetzungsterminen und Verantwortlichkeiten versehen. Dann 
werden die notwendigen Maßnahmen zur Sicherstellung der Rechtssicherheit festgelegt 
und in Arbeitsanweisungen (AA) und Verfahrensanweisungen (VA) eingearbeitet. Die 
erforderlichen Änderungen werden mit den Bereichsleitern besprochen, die 
Verantwortlichkeiten für die Umsetzung und Kontrolle festgelegt und in den 

entsprechenden Abteilungen bekannt gegeben. Bei Bedarf werden entsprechende 
Schulungen abgehalten.  

Information über gesetzliche Neuerungen 
Informationen über neue Gesetze, Verordnungen, Richtlinien im Umweltbereich und dazu 
notwendige Erläuterungen erhält die Brauerei Murau durch Aussendungen vom 
Umweltministerium, vom Verband der Brauereien, vom Fachverband der Lebens- und 
Genussmittelindustrie, von der Wirtschaftskammer und über das jährliche Gesetzesupdate 
im Rechtssicherheitsprogramm Legal CARE.  

Basisinformationsquelle für die umweltrechtlichen Bestimmungen sind die aktuellen Kodex 
Bände zu den Themen Abfall-, Umwelt-, Wasser-, Lebensmittelrecht, sowie die gültigen 
wasser- und gewerberechtlichen Bescheide. Mit dem aktuellen Unternehmerkalender der 
Wirtschaftskammer Österreich können auch absehbare Gesetze und Verordnungen 
(Entwürfe) begutachtet und schon zeitgerecht vor Inkrafttreten berücksichtigt werden. 

Aufbau und Aktualisierung des Rechtsregisters 
Zur optimalen Umsetzung behördlicher Auflagen, zur geregelten Überprüfung aller 
prüfpflichtiger Arbeitsmittel und Anlagen und zur Einhaltung von Überwachungsvorschriften 
aller Art, bedient sich die Brauerei Murau eines Rechtssicherheitsprogramms (Legal 
CARE). Auch die Wartungen von Anlagen werden mit diesem Programm geregelt und 
damit auch Reparaturen dokumentiert. 

Die für die Brauerei Murau zutreffenden Verpflichtungen bzw. Auflagen aus Gesetzen, 
Verordnungen und aktuellen Bescheiden, sowie die eigenen Vorgaben sind im Programm 
hinterlegt und mit dem jeweiligen Bereich (Raum), Anlage oder Arbeitsmittel und mit den 
Umsetzungsverantwortlichen verknüpft. Der jeweilige Umsetzungsstand wird ständig 
mittels Reminder (am Bildschirm) bei den jeweiligen Verantwortlichen angezeigt. Die 
Umsetzung der betreffenden offenen Punkte und Prüfungen wird vom jeweiligen 
Verantwortlichen per Mausklick dokumentiert und löst je nach Prüfintervall einen neuen 
Termin aus. Auch Emissionsdaten über Luft, Abwasser, Lärm, usw. sind hier hinterlegt und 
können jederzeit per Knopfdruck abgerufen und die Einhaltung der Grenzwerte kontrolliert 
werden.  

Interne Kontrolle 
Mit regelmäßigen internen Audits wird die Erfüllung der Auflagen, Prüfpflichten und 
Wartungsintervalle kontrolliert. Auftretende Abweichungen sind zu begründen. Im 
konsolidierten Genehmigungsbescheid der Brauerei Murau sind im Kapitel 0.3 
„Rechtsicherheit“ die Abläufe zur Einhaltung der Rechtssicherheit im Betrieb genau 
geregelt und jede neue Anlage, jedes neue Arbeitsmittel und neue Vorgabe ist in diesem 
System einzuarbeiten.  
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Abb. 8: Auszug aus dem Rechtsregister der Brauerei Murau 
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5.2 Praxisbericht: Energie AG Oberösterreich Kraftwerke GmbH 

Energie AG Oberösterreich Kraftwerke GmbH 

 
EMAS-Standorte der Energie AG Oberösterreich 
Kraftwerke GmbH: 
Riedersbach 109, 5120 St. Pantaleon (109 MA),  
seit 1998, Reg. Nr. AT-000110 
Mühlfeld 2, 4890 Timelkam (75 MA),  
seit 1999, Reg. Nr. AT-000161 
www.energieag.at  
Branche: Energieversorgungsunternehmen EVU 
NACE-Code: 35.11-0 
Zertifizierung der Wärmekraftwerke nach ISO 14.001 
seit März 2008 
Flächendeckende Zertifizierung der Kraftwerke GmbH 
nach ISO 9001:2000 seit März 2008 

Produkte / Dienstleistungen:  
Strom, Wärme, Kraftwerksnebenprodukte 

 
 

 
EMAS-Standort 4890 Timelkam 

 

 

 
Das Legal Compliance Team 

Zuständig für Legal Compliance: 

DI Norbert Rechberger, Geschäftsführer 
norbert.rechberger@enerieag.at  

Dr. Josef Waltl, Umweltbeauftragter 
josef.waltl@energieag.at  

Dr. Franz Holzinger, Bereichsmanagement 
franz.holzinger@energieag.at  

Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten, Aufgaben 
Die Verantwortung, dass an den Standorten der Kraftwerke GmbH alle zutreffenden 
Rechtsvorschriften eingehalten werden, liegt beim Geschäftsführer DI Norbert Rechberger. 
Der Umwelt- und Abfallbeauftragte Dr. Josef Waltl ist für die Einhaltung der umweltrele-
vanten Vorschriften in Zusammenarbeit mit den Betriebsleitungen der Kraftwerke zustän-
dig. Um sicherzustellen, dass alle für die Gesellschaft verbindlichen Anforderungen 
betrachtet werden, wird ein Umweltrechtsregister geführt. Zuständig für Einpflegung der 
aktuellen Umweltrechtsvorschriften ist Dr. Franz Holzinger. 

Information über gesetzliche Neuerungen 
Gesetzes- bzw. Verordnungsentwürfe werden regelmäßig dem Verband der E-Werke 
Österreichs (VEÖ) sowie der Energie AG mit der Bitte um Stellungnahme übermittelt. Die 

Rechtsabteilung der Energie AG erstellt in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen ent-
sprechende Stellungnahmen. Die in diesen Gremien gewonnenen Informationen werden in 
Bereichsmanagement- bzw. Geschäftsbereichssitzungen weitergegeben. Nach Kund-
machung dieser „Entwürfe“ werden die gesetzlichen Neuerungen ins Rechtsregister ein-
gepflegt. Damit die zahlreichen zutreffenden Rechtsvorschriften erkannt und in die später 
beschriebene Umweltrechtsdatenbank aufgenommen werden können, werden mehrere 
Informationsquellen genutzt: 

 Arbeitskreise, Ausschüsse, Erfahrungsaustausch mit Behörden, 
Interessensvertretungen (VEÖ, WKO, VOEB, etc.) und der Rechtsabteilung der 
Energie AG 

 Newsletter: pk-abo@parlament.gv.at, lgbl-bounces@newsl.ooe.gv.at,  

 Abo: Umweltschutz der Wirtschaft der WKÖ 

 Pressespiegel der Energie AG  

Aufbau, Aktualisierung des Rechtsregisters, Einbindung weiterer Personen 
Für das Unternehmen zutreffende umweltrelevante Gesetze und Verordnungen werden in 
die QSU-Datenbank, in der das Umweltrechtsregister enthalten ist, unter die Rubrik 
„relevante Rechtsvorschriften“ eingepflegt. Diese selbst erstellte ACCESS-Datenbank 
ermöglicht verschiedene Filterfunktionen bei der Suche nach Rechtsquellen, Behörden, 
Gültigkeit, Anmerkungen, etc. Weiters haben alle Fachabteilungen die Möglichkeit nach 
den für sie in Frage kommenden Rechtsbestimmungen zu filtern. Relevante Paragrafen, 
Kommentare und sonstige Zusatzinfos werden gegebenenfalls in einem zweiten Register-
blatt angeboten. 

Ähnlich den Gesetzen und Verordnungen werden Verträge elektronisch abgelegt. Bei 
sensiblen Dokumenten werden die Leserechte eingeschränkt. Die Originalverträge sind in 
einem Safe der Geschäftsleitung abgelegt. Bescheidoriginale werden grundsätzlich anla-
genbezogen abgelegt (z.B. Riedersbach, Timelkam). Die elektronische Ablage für diese 
Bescheide ist erst im Aufbau. 

Das Register wird von Dr. Franz Holzinger am aktuellen Stand gehalten und allen Mitar-
beitern über Leserechte am Laufwerk zugänglich gemacht. Die Relevanz von neuen 
Gesetzen und Verordnungen wird durch Mitarbeiter der Geschäftsleitung bewertet. Die 
konkreten Maßnahmen aus den Vorschriften werden durch die Verantwortlichen des 
Betriebes abgeleitet und im Betriebsführungssystem BFS++ dokumentiert. Mit Hilfe eines 
Workflows wird die Einhaltung dieser Vorschriften überwacht. Darüber hinaus wird die 
Einhaltung der Rechtsvorschriften im Rahmen des internen Audits stichprobenartig über-
prüft.  
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Abb. 9: Auszug aus dem Rechtsregister der Energie AG Oberösterreich Kraftwerke GmbH
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5.3 Praxisbericht: ebswien hauptkläranlage Ges.m.b.H. 

ebswien hauptkläranlage Ges.m.b.H. 
 
 
 

EMAS-Standort AT-000529 seit Juni 2007: 

ebswien hauptkläranlage Ges.m.b.H. 

11. Haidequerstr. 7, 1110 Wien, (161 MA), 
www.ebs.co.at 

Branche: Abwasserentsorgung 

NACE-Code: 37.00-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Standort Hauptkläranlage Wien 
 

Produkte / Dienstleistungen:  
Die ebswien hauptkläranlage Ges.m.b.H. ist 
von der Stadt Wien mit der Betriebsführung 
der Hauptkläranlage Wien beauftragt. In der 
Hauptkläranlage Wien werden die gesamten 
Abwässer der Stadt Wien übernommen und 
einem mechanisch-biologischen Reinigungs-
verfahren unterzogen. 

 

 

 
 
 
 

                                                            Peter Hora 

Zuständig für Legal Compliance: 

Peter Hora, Betriebsleiter-Stellvertreter, Leiter 
der Abteilung Abwasserreinigung, 
Beauftragter für das Rechtsmanagement 

Tel: 01 / 76 71 635 - 123 

p.hora@ebs.co.at 

Verantwortlichkeiten / Zuständigkeiten 
Die Verantwortung, dass alle Rechtsvorschriften eingehalten werden, liegt beim 
Geschäftsführer der ebswien hauptkläranlage Ges.m.b.H. Er delegiert diese Verantwortung 
an den Beauftragten für das Rechtsmanagement, der für die Sicherstellung der Legal 
Compliance sorgt. Dieser koordiniert die Einhaltung der Rechtsvorschriften über das 
Rechtsregister mit dem Beauftragten für Sicherheit, Gesundheit und Umwelt und den 
jeweiligen Bereichsleitern. 

Aufgaben – Einbindung weiterer Personen – Zusammenwirken  
Peter Hora sorgt als ausgebildeter und geprüfter Beauftragter für das Rechtsmanagement 
dafür, dass die für das Unternehmen relevanten Rechtsbestimmungen erkannt und in das 

Rechtsregister aufgenommen werden. In Zusammenarbeit mit Stefan Zelinka, dem 
Beauftragten für Sicherheit, Gesundheit und Umwelt, werden die Zuständigkeiten für die 
Einhaltung und Prüfung der Rechtsvorschriften festgelegt. Ergeben sich aus einer 
rechtlichen Auflage neue organisatorische bzw. operative Maßnahmen, so werden diese 
gemeinsam vom Rechtsmanager, dem Beauftragten für Sicherheit, Gesundheit und 
Umwelt, dem Betriebsleiter, dem Verantwortlichem für die Einhaltung bzw. Prüfung dieser 
Auflage vereinbart. 

Information über gesetzliche Neuerungen 
Über die Teilnahme an einschlägigen Tagungen bzw. Veranstaltungen (z.B. ÖWAV, MA 
22, WKO, gutwinski management, Lebensministerium), die rechtliche Themenbereiche zum 
Inhalt haben, ist der Zugang zu Erstinformationen über zukünftige Gesetzesänderungen 
gegeben. Aktuelle Informationen über gesetzliche Neuerungen bzw. Änderungen bieten 
auch die Mitteilungen der Wirtschaftskammer Österreich. 

Aufbau und Aktualisierung des Rechtsregisters 
Das Rechtsregister der ebswien hauptkläranlage Ges.m.b.H. wird mit der Datenbank „gut 
win services“, einem Produkt von „gutwinski management“, geführt. Die Datenbank enthält 
im Modul „Rechts- und Bescheidmanagement“ alle relevanten Auflagen aus den 
Themenbereichen Umweltrecht und ArbeitnehmerInnenschutz. Die Auflagen, die aus 
Bescheiden, Verträgen oder firmeninternen Vorschriften entstehen, sind ebenfalls in der 
Datenbank enthalten. 

In der Datenerfassung ist jede gesetzliche Auflage einem Zuständigen zur Einhaltung 
zugeordnet. Er ist damit verantwortlich, dass der Prüfeintrag, d. h. die Dokumentation der 
Prüfung, termingerecht erstellt wird. Er selbst oder ein von ihm beauftragter Mitarbeiter 
kann für die Prüfung der Auflage zuständig sein. Die Aufforderung zur Prüfung erfolgt per 
E-mail, die Dokumentation der Prüfung über die Erstellung eines Prüfeintrages. Bei einer 
wiederkehrenden Prüfung wird automatisch der nächste Prüftermin berechnet. Der Status 
einer Auflage ist ersichtlich, ebenso der Termin der nächsten Prüfung bei wiederkehrenden 
Prüfungen. Die Auflagen sind mit einem ausführlichen Langtext und mit der Herkunft der 
Rechtsdaten beschrieben. Über eine Verlinkung zum Rechtsinformationssystem des 
Bundeskanzleramtes (RIS) kann in den gesamten Gesetzes- bzw. Verordnungstext 
Einsicht genommen werden. Einmal jährlich wird gemeinsam mit einem Rechtsberater von 
„gutwinski management“ bei der ebswien hauptkläranlage Ges.m.b.H. der Rechtscheck 
durchgeführt und das Rechtsregister bei Bedarf adaptiert. 

Kommunikation der Rechtssicherheit 
In der Prozessbeschreibung „Rechtsmanagement“ ist die Vorgangsweise zur 
Sicherstellung von Legal Compliance beschrieben. Die Prozessbeschreibung und das 
Rechtsregister sind im Intranet der ebswien hauptkläranlage Ges.m.b.H. für alle 
Bereichsleiter zugänglich.  
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Abb. 10: Auszug aus dem Rechtsregister der ebswien hauptkläranlage Ges.m.b.H. 
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5.4 Praxisbericht: Kärnternmilch reg.Gen.m.b.H. 

Kärntnermilch reg.Gen.m.b.H. 

 
EMAS-Standort AT-000466 seit Februar 2003: 
Kärntnermilch reg.Gen.m.b.H. 
Villacher Straße 92, A-9800 Spittal/Drau (187 MA) 
www.kaerntnermilch.at 

Branche: Milchverarbeitung 

NACE-Code: 10.51-0 

Produkte: Milchprodukte (ca. 150 Produkte der 
weißen und gelben Palette wie z.B. Trinkmilch, 
Fruchtjoghurt, Sauermilchprodukte, Creme Fraiche, 
Mascarpone, Schnitt- und Hartkäse 

 

 

Die Kärntnermilch in Spittal/Drau in Kärnten 
 

 

Das Legal Compliance Team 

Zuständig für Legal Compliance: 

Herbert Masaniger (Bild links) 
Laborleiter, Qualitätsmanager, Umweltbeauftragter 
herbert.masaniger@kaerntnermilch.at  

Walpurga Müller (Bild rechts) 
Labor- und Qualitätswesen 
walpurga.mueller@kaerntnermilch.at  

Herbert Hofmeister (Bildmitte) 
Labor- und Qualitätswesen 
herbert.hofmeister@kaerntnermilch.at  

Verantwortlichkeiten / Zuständigkeiten / Aufgaben 
Die Hauptverantwortung für die Sicherstellung der Rechtskonformität liegt beim Direktor der 
Kärntnermilch, Herrn Helmut Petschar. Die Verantwortung für die operative Sicherstellung 
von Legal Compliance wurde an Herbert Masaniger (Qualitätsmanager, Umweltbeauftragter, 
Laborleiter) delegiert, der dabei von Herbert Hofmeister und Walpurga Müller unterstützt wird. 
Herr Hofmeister pflegt die neuen umweltrelevanten gesetzlichen Bestimmungen in die 
Datenbank ein und Frau Müller unterstützt ihn dabei. 

Information über gesetzliche Neuerungen 
Dazu werden verschiedene, frei verfügbare Umweltrechtsinformationssysteme eingesetzt wie 
z.B. Umweltservice WKO Kärnten und die Rechtsdatenbank www.ris.bka.gv.at. Um Zeit zu 

sparen, wurde für die Aktualisierung der Newsletter „Lex News Premium“ einer 
Beratungsfirma zugekauft, der 1/4-jährlich per E-mail übermittelt wird. Damit hat man laufend 
alle neuen umweltrelevanten Gesetze, Verordnungen, etc. optimal aufbereitet zur Verfügung. 
Informationen über gesetzliche Neuerungen die Lebensmittel oder Milchprodukte betreffen, 
erhält die Kärntnermilch von der WKÖ und der Vereinigung österreichischer Milchverarbeiter 
(VÖM) bzw. werden vom Legal Compliance Team über die Rechtsdatenbank 
www.ris.bka.gv.at ermittelt. 

Aufbau, Aktualisierung des Rechtsregisters 
Bei der Einführung des Umweltmanagements im Jahre 2002 wurde unter der Teamführung 
von Herrn Masaniger eine Rechtsmatrix im Rahmen einer Diplomarbeit erstellt. Alle 
relevanten Gesetze, Verordnungen und Bescheide (bis 9/2009 ca. 250) wurden zentral vom 
Qualitätswesen in einer Dokumentations-Software verwaltet. Auf Anregung unserer 
Umweltauditorin Frau Dr. Göd wurde 2009 gemeinsam mit der hausinternen EDV eine Legal 
Compliance Datenbank (Microsoft Access) aufgebaut, bei der alle relevanten Funktionen 
übers Intranet der Kärntnermilch abgewickelt werden.  

Alles bisherigen umweltrelevanten gesetzlichen Verpflichtungen wurden in die Legal 
Compliance Datenbank eingepflegt und mit den oben angeführten 
Umweltrechtsinformationssystemen bis Juni 2009 aktualisiert. Jedes neue Gesetz, jede 
Verordnung, jeder Bescheid wird im Intranet erfasst und automatisch per Mail an die 
zuständige Abteilung und Person gesendet. Das Gesetz kann über einen Button zur Ansicht 
aufgerufen werden. Der Zuständige prüft, ob die Bestimmung für die Kärntnermilch relevant 
ist und stellt dann den Status unter „In Krafttretungsdatum“ aktiv. Gleichzeitig wird ein neuer 
Prüfungs- oder Kontrolltermin eingegeben, welcher durch alle Betroffenen eingesehen 
werden kann. 

Eine Auswertungen über den Status (To-Do-List) jedes erfassten Dokuments (Relevanz, 
Status, Prüfdatum, Verantwortlicher, Kurzbeschreibung usw.) ist jederzeit möglich. Durch die 
Abwicklung im Intranet per Mail mit Rückantwort-Verpflichtung und offener Punkte-Liste ist 
ein optimaler, aktualisierter und automatisierter Rechtssicherheitszustand möglich und hat 
das Leben für die zuständigen Mitarbeiter erheblich erleichtert. Durch die gemeinsame 
Datenbank, Intranet- und Mailnutzung werden moderne Hilfsmittel optimal zur erfolgreichen 
Umsetzung einer immer aktualisierten Gesetzesdatenbank durch alle befugten und 
freigegebenen User im Unternehmen genutzt.  

Auf der nächsten Seite sieht man die Erfassungsseite mit mehreren Funktionen wie erfassen, 
ansehen, prüfen, Dokument zur Ansicht holen, Mail versenden usw.. Danach eine 
Bearbeitungsseite und ein aus der gemeinsamen Datenbank geholtes Dokument.  
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Abb. 11: Auszug aus dem Rechtsregister der Kärntnermilch reg.Gen.m.b.H.
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5.5 Praxisbericht des Lebensministeriums 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft (Lebensministerium) 

 
EMAS-Standorte AT-000325 des Lebensministeriums: 
Stubenbastei 5, 1010 Wien (320 MA), seit 2000 
Marxergasse 2, 1010 Wien (230 MA), seit 2004 
Stubenring 12, 1010 Wien (173 MA), seit 2005 
 www.emas.gv.at oder www.lebensministerium.at  

Branche: öffentliche Verwaltung, NACE-Code: 84.11-0 

 

 
 Standort Stubenbastei 5 

Produkte / Dienstleistungen:  
Vollziehung der in den Wirkungsbereich des Lebensministeriums 
fallenden Angelegenheiten des Bundesministeriengesetzes (BMG 
idgF Teil 1 lit. H und L der Anlage 2). Dazu gehören die Umwelt-
agenden und der Geschäftsbereich EMAS einschließlich der 
Zulassungsstelle für Umweltgutachter. 

Zuständig für Legal 
Compliance: 

 

 
Das Legal Compliance Team 

Andreas Tschulik, Leiter der Abteilung VI/5 – Betrieblicher 
Umweltschutz und Technologie, Leitungsfunktion Umweltmana-
gement und Gesamtbeauftragter für Legal Compliance,  
Tel: 01 51522 1651, andreas.tschulik@lebensministerium.at 

Andreas Bauer, stellvertretender Leiter der Präsidialabteilung 7 
(zentrale Dienste), Standortbeauftragter Stubenring 12,  
Tel: 01 71100-6694, andreas.bauer@lebensministerium.at  

Herbert Nikowitz, Leiter der Wirtschaftsstelle, Standortbeauf-
tragter Marxergasse 2,  
Tel: 01 71100 6638, herbert.nikowitz@lebensministerium.at 

Dieter Tischler, Leiter des Referats Präsidium 7b, Standort-
beauftragter Stubenbastei 5,  
Tel: 01 51522 4220, dieter.tischler@lebensministerium.at 

Verantwortlichkeiten / Zuständigkeiten 
Die Verantwortung, dass an den Standorten des Lebensministeriums alle zutreffenden 
Rechtsvorschriften einhalten werden, liegt beim Bundesminister, der die Verantwortung 
durch die Geschäfts- und Personaleinteilung delegiert. Für die operative Umsetzung und 
Sicherstellung von Legal Compliance an den drei EMAS-Standorten des Lebensministeri-
ums ist der Gesamtbeauftragte für Legal Compliance Andreas Tschulik in Zusammenarbeit 
mit den Standortbeauftragten Andreas Bauer, Herbert Nikowitz und Dieter Tischler verant-
wortlich. 
 

Aufgaben – Einbindung weiterer Personen – Zusammenwirken 
Andreas Tschulik hat als Legal Compliance-Gesamtbeauftragter für die drei EMAS-
Standorte des Lebensministeriums dafür zu sorgen, dass die zutreffenden Rechtsbestim-
mungen erkannt und ins Rechtsregister aufgenommen werden. Diese Informationen gibt er 
an die Standortbeauftragen Andreas Bauer, Herbert Nikowitz und Dieter Tischler weiter, die 
für die Umsetzung und Einhaltung der Rechtsvorschriften an ihren Standorten verantwort-
lich sind. Die Aufgaben zur Sicherstellung von Legal Compliance sind in der Geschäfts- 
und Personaleinteilung geregelt. 

In Zukunft werden auch die Sicherheitsfachkraft, der/die ArbeitsmedizinerIn, der Brand-
schutzbeauftragte und bei Bedarf die Sicherheitsvertrauenspersonen in den Prozess 
„Sicherstellung von Legal Compliance“ verstärkt eingebunden.  

Das zentrale Umweltteam bestehend aus VertreterInnen der Leitungsfunktion Umwelt-
management (Andreas Tschulik und Ingrid Thomasitz), den Legal Compliance-Gesamtbe-
auftragten, den Standortbeauftragten und deren StellvertreterInnen trifft sich vierteljährlich. 
Bei den Umweltteamtreffen werden auch die notwendigen Schritte zur Sicherstellung von 
Legal Compliance besprochen und festgelegt. 

Information über gesetzliche Neuerungen 
Zur Vorinformation über gesetzliche Neuerungen wird der Kodex Abfallrecht verwendet. 
Schon im Vorfeld wird anhand der Gesetzes- und Verordnungsentwürfe von Andreas 
Tschulik geprüft, welche neuen Verpflichtungen auf das Lebensministerium zutreffen. Aus- 
und Weiterbildungen im Rechtsbereich werden von den für Legal Compliance zuständigen 
Personen bei Bedarf besucht. 

Aufbau und Aktualisierung des Rechtsregisters 
Das Rechtsregister des Lebensministeriums wird als Word-Dokument geführt und umfasst 
die Bereiche Abfall, Wasser/Abwasser, Chemikalien, Bauwesen und Sicher-
heit/Gesundheit. Der publizierte Auszug auf der nächsten Seite zeigt, wie das Rechtsre-
gister für diese Bereiche aufgebaut ist und wie die Dokumentation der Rechtsvorschriften 
erfolgt. Im Anlassfall, zumindest einmal jährlich, wird das Rechtsregister vom Gesamt-
beauftragten für Legal Compliance aktualisiert und mit der Abteilung VI/1 Abfallbehörde 
abgestimmt. Notwendige Maßnahmen werden festgelegt, das Umweltteam darüber infor-
miert und die Umsetzung vor Ort mit den Standortbeauftragten besprochen. Die Kontrolle 
der Umsetzung erfolgt durch die regelmäßigen internen und externen Audits. Diese Vor-
gangsweise ist im Verfahren zur Sicherstellung von Legal Compliance beschrieben.  

Das Rechtsregister ist im Intranet für alle MitarbeiterInnen des Lebensministeriums zu-
gänglich. Das Rechtsregister des Lebensministeriums ist öffentlich verfügbar und kann 
unter www.emas.gv.at (Button Publikationen) herunter geladen werden. 
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Rechtsregister des Lebensministeriums für die Standorte Stubenbastei 5, 
Marxergasse 2, Stubenring 12, 1010 Wien 
Gültig ab: November 2005  Geändert: Mai 2009 

erstellt von: Andreas Tschulik, Dieter Tischler, Herbert Nikowitz, 
Andreas Bauer 
Nächste Aktualisierung:  Mai 2010  UMS-DO301, Teil: 6, Ausgabe 01  

Nr. Rechtsvorschrift / Bescheid Abfallrelevante Verpflichtungen Wie wird die ermittelte Verpflichtung erfüllt? Verantwortlich 

Bereich Abfall 
1. § 9 AWG 2002, BGBl. I 

102/2002 idF BGBl. I Nr. 
54/2008 

 

Durch die Umsetzung der Ziele der nachhaltigen 
Abfallvermeidung sollen die Mengen und Schad-
stoffinhalte der Abfälle verringert und zur Nach-
haltigkeit beigetragen werden. 

Dazu werden vom Lebensministerium folgende Maßnahmen zur Abfallvermei-

dung durchgeführt: 

 Umweltgerechte Planung und Durchführung der Verwaltungstätigkeit und 

Dienstleistungen (UMS-HB VA 5.2.2) 

 Beschaffung umweltgerechter, abfallarmer Produkte (UMS-HB VA 5.2.3) 

Die ökologische Beschaffung ist ein wichtiger indirekter Umweltaspekt des Um-

weltmanagements des Lebensministeriums und wird durch den kontinuierlichen 

Verbesserungsprozess des Umweltmanagementsystems regelmäßig überprüft, 

bewertet und Verbesserungsmöglichkeiten ins Umweltprogramm aufgenommen. 

Abfallbeauftragte 

Präs.Abt. 7 Ref. b 

Präs.7d-Wirtschaft-

stelle 

 

2. § 10 AWG 2002, BGBl. I  
102/2002 idF BGBl. I Nr. 
54/2008 

 

 

Erstellung/Fortschreibung des Abfallwirtschafts-
konzeptes (Einrichtungen mit über 20 Beschäf-
tigten hatten bis 31.12.2003 das AWK zu 
erstellen, Fortschreibung bei jeder abfallre-
levanten Änderung, spätestens jedoch alle 5 
Jahre) 

Standort Stubenbastei 5: 

Erstellung: 1999 und 2001 (neu überarbeitet) 

Fortschreibungen: 2003, 2008  nächste Fortschreibung: 2013 

Standort Marxergasse 2:  

Erstellung: 2002, Fortschreibung: 2005; nächste Fortschreibung: 2010 

Standort Stubenring 12:  

Erstellung: gemeinsames AWK; Ersterstellung 2002 

Fortschreibung 2005; nächste Fortschreibung: 2010 

Lt. AWG ist die Fortschreibung der AWK’s alle fünf Jahre notwendig. Notwendige 

Aktualisierungen wie  z.B. der Abfalldaten, der rechtlichen Anforderungen, etc.) 

werden jährlich durch die Abfallbeauftragten der Standorte eingearbeitet. 

Präs.Abt. 7 Ref. b 

Präs.7d-Wirtschaft-

stelle 

Abfallbeauftragte 

3. § 15 AWG 2002, BGBl. I  
102/2002 idF BGBl. I Nr. 
54/2008 

 

Erfüllung der allgemeinen Behandlungspflichten 
für die Sammlung, Beförderung, Lagerung und 
Behandlung für gefährliche und nicht gefährliche 
Abfälle 

Die an den Standorten Stubenbaste 5, Marxergasse 2 und Stubenring 12 

anfallenden gefährlichen und nicht gefährlichen Abfälle werden ohne Beeinträchti-

gung der öffentlichen Interessen nach § 1 Abs. 3 AWG 2002 idgF getrennt 

gesammelt und gelagert.  

Die Weitergabe erfolgt regelmäßig ausschließlich an zur Sammlung oder 

Behandlung berechtigte Betriebe laut Sammler- und Behandlerliste. Diese liegt  in 

den einzelnen Standorten (Präs.7b bzw. Präs. 7d-Wirtschaftsstelle) auf  

Präs.Abt.7 Ref. b 

Präs.7d-Wirtschaft-

stelle 

 

Abfallbeauftragte 

Abb. 12: Auszug aus dem Rechtsregister des Lebensministeriums für den Bereich Abfall 
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5.6 Praxisbericht: Rich. KLINGER Dichtungstechnik GmbH & Co KG 

Rich. KLINGER 
Dichtungstechnik GmbH & Co  

 

 
Standort Gumpoldskirchen 

EMAS-Standort AT-000096 seit März 1998: 

Rich. KLINGER Dichtungstechnik GmbH & Co KG 
Am Kanal 8-10, 2352 Gumpoldskirchen (80 MA) 
www.klinger.co.at  

Produkte / Dienstleistungen: NACE-Code: 23.99-0 
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Dichtungsprodukten 

 
S. Röder, I. Deninger, W. Kubista 

Zuständig für Legal Compliance am Standort: 

Walter Kubista, Leiter der Abteilung Qualität, Umwelt und 
Sicherheit; sowie gewerberechtlicher Geschäftsführer 
Tel: 02252 625 99-110, kubista@klinger.co.at  

Ingo Deninger, Assistent 
Tel: 02252 625 99-133, deninger@klinger.co.at 

KEC - KANZIAN ENGINEERING & CONSULTING GmbH: 
Rudolf Kanzian, Geschäftsführer 
Tel: 04276 389 94, kanzian@kec.at 

Stefan Röder, Consultant 
Tel: 01 218 03 83, roeder@kec.at 

Verantwortlichkeiten / Zuständigkeiten 
Der gewerberechtliche Geschäftsführer Walter Kubista, der auch die Funktion des Legal 
Compliance Beauftragten innehat, ist am EMAS-Standort der Rich. KLINGER Dichtungs-
technik GmbH &Co KG dafür verantwortlich und zuständig, dass die zutreffenden Rechts-
bestimmungen erkannt, ins Rechtsregister aufgenommen und umgesetzt werden. 

Aufgaben – Einbindung weiterer Personen – Zusammenwirken  
Bei den Arbeiten zur Sicherstellung der Rechtskonformität wird der Legal Compliance 
Beauftragte von seinem Assistenten Ingo Deninger unterstützt. Die Verantwortung zur 
Überwachung und die operative Umsetzung wurden an die Leitung der Instandhaltung und 
an Verantwortliche anderer Fachbereiche delegiert. Bei Bedarf werden auch weitere Per-
sonen wie die Sicherheitsfachkraft, der Arbeitsmediziner und der Brandschutzbeauftragte 
eingebunden. Die Hauptaufgaben, d.h. die Ermittlung, Aktualisierung und Anpassung der 
zutreffenden Rechtsvorschriften im Rechtsregister werden vom Beratungsunternehmen 
KEC - KANZIAN ENGINEERING & CONSULTING GmbH erbracht.  
 

Information über gesetzliche Neuerungen 
Die Informationen über gesetzliche Neuerungen werden dem Rechtsregister der Daten-
banklösung KEC-LexTool® der Firma KANZIAN ENGINEERING & CONSULTING GmbH 
entnommen. Darin sind alle Bundes-, Landes- und EU-Vorschriften aus den Bereichen 
Umwelt- und ArbeitnehmerInnenschutz enthalten. Die Umsetzung neuer Erfordernisse wird 
bei Kenntnis unmittelbar angeordnet und deren Umsetzung auf Erfüllung kontrolliert. 
Darüber hinaus informiert sich der Legal Compliance Beauftragte über gesetzliche 
Neuerungen durch die Zeitschrift Umweltschutz der Wirtschaft der WKÖ (VIP-Infos zur EU-
Umweltpolitik) und über das Rechtsinformationssystem des österreichischen BKA 
(www.ris.bka.gv.at). 

Aufbau des Rechtsregisters 
Das KEC-LexTool® beinhaltet neben den rechtlichen Grundlagen auch die Möglichkeit, 
Bescheide, Verträge oder interne Wartungsvorgaben zu erfassen und diese im Rahmen 
der wiederkehrenden Termine und Pflichten zu verwalten. Mit diesem Tool wurden die 
Unterlagen des konsolidierten Genehmigungsbescheides optimal erfasst und mit der 
Datenbank verknüpft, was auch ein Vorteil dieser Software ist. 

Die zutreffenden Pflichten für den Standort Gumpoldskirchen wurden gemeinsam mit KEC 
aus diesen Rechtsvorschriften entsprechend dem konsolidierten Genehmigungsbescheid 
ausgewählt. Alle daraus resultierenden Maßnahmen wurden den einzelnen betrieblichen 
Anlagen der Rich. KLINGER Dichtungstechnik GmbH & Co KG zugeordnet, damit je 
Anlage oder örtlicher Einheit, wie z.B. dem gesamten Standort, bestimmten Bereichen oder 
Räumen die einzelnen zugehörigen Aufgaben und Prüftermine sowie Verantwortlichkeiten 
zugewiesen und verwaltet werden können. Neben der Eingabe von Daten ist es möglich, 
bestehende Informationen aus anderen Datenbanken zu übernehmen, Nachweise oder 
Aufzeichnungen mittels Hyperlinks zuzuordnen, Aufgaben via email-Verteiler auszusenden, 
sowie Nachweise über Web-Funktionen einzusehen und zu quittieren. Aus der Vielzahl von 
Auswertungen und Berichten ist besonders die Terminwarn- und -übersichtsliste 
hervorzuheben (Ampelsystems: rot - gelb - grün, mit orangen Unterstufen für Warnfristen). 
Weitere Abfrage- und Auswertungsmöglichkeiten betreffen die wiederkehrenden Prüffristen 
wie z.B. die § 82b Überprüfung gemäß GewO oder § 19 EisbG.  

Aktualisierung des Rechtsregisters 
Die Aktualisierung des Rechtsregisters erfolgt zweimal jährlich in Zusammenarbeit mit KEC 
im Zuge eines Datenbankupdates. Dabei wird ein Änderungsverzeichnis generiert, aus 
dem hervorgeht, welche relevanten Vorschriften sich geändert haben und welcher Hand-
lungsbedarf dadurch entsteht. Nicht mehr relevante Prüfpflichten können in der Datenbank 
unbefristet archiviert werden, sodass auch später jederzeit alle erfassten Prüfungen und 
Nachweise anlagenbezogen ausgewertet werden können.  
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Abb. 13: Auszug aus dem Rechtsregister des Rich. Klinger Dichtungstechnik GmbH & Co KG 
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5.7 Praxisbericht: JÖBSTL Holding GmbH 

 
JÖBSTL Holding GmbH 
 

 
EMAS-Standorte AT-000309 der JÖBSTL Holding GmbH: 
Bundesstraße 228, A-8471 Spielfeld (85 MA), seit 1999 
Gewerbepark 1, A-8142 Wundschuh (38 MA), seit 2004 
www.joebstl.at 
NACE-Code: 52.29-0 

 

 

Standort Spielfeld 
Dienstleistungen: 

Erbringung von sonst. Dienstleistungen für den Verkehr a.n.g. 

 

 

Zuständig für Legal Compliance: 

Dipl.-Ing. (FH) Bernd Fließer 
Projekt- und Qualitätsmanagement, Gefahrgutbeauftragter 
T: +43 3453 700 - 810 
E: bernd.fliesser@joebstl.at  

 
 
Prok. Kurt Steinwender 
Leitung Rechnungswesen 
T: +43 3453 700 - 11 
E: kurt.steinwender@joebstl.at 

Verantwortlichkeiten / Zuständigkeiten 
Die Verantwortung für die Einhaltung der Rechtsvorschriften an allen Standorten liegt bei der 
Geschäftsführung der JÖBSTL Holding GmbH. Seitens der Geschäftsleitung wurde die 
operative Umsetzung und Sicherstellung von Legal Compliance an allen JÖBSTL-Standorten 
an das Qualitäts- und Umweltteam (QUM-Team) delegiert. Diese Arbeitsgruppe, bestehend 
aus Kurt Steinwender, Roswitha Tschepe und Bernd Fließer, bindet auch die einzelnen 
Beauftragten im Unternehmen bei Bedarf in den Prozess ein. 

Aufgaben – Einbindung weiterer Personen – Zusammenwirken 
In seiner Funktion als Qualitäts- und Legal-Compliance-Beauftragter ist Bernd Fließer dafür 
verantwortlich, alle für das Unternehmen zutreffenden Rechtsvorschriften zu ermitteln und ins 
Rechtsregister aufzunehmen. Zunächst werden neue gesetzliche Anforderungen im QUM-

Team besprochen, erforderliche Maßnahmen definiert und die betroffenen Bereiche darüber 
in Kenntnis gesetzt. Um die Rechtskonformität an den einzelnen Standorten sicherstellen zu 
können, sind auch die beauftragten Personen im Unternehmen (Sicherheitsvertrauensper-
sonen, Brandschutzbeauftragte, Gefahrgutbeauftragte, Standortbeauftragte) je nach 
Erfordernis aktiv in diesen Prozess eingebunden. Für die Umsetzung der Aktivitäten sind 
schließlich die betroffenen Abteilungen bzw. Bereiche verantwortlich, die Erfüllung wird vom 
QUM-Team bzw. den Beauftragten kontrolliert. 

Informationen über gesetzliche Neuerungen 
Informationen über neue Gesetze und Verordnungen im Umweltbereich werden u.a. über 
das Rechtsinformationssystem des Bundeskanzleramts (http://ris.bka.gv.at), aus dem Kodex 
Umweltrecht sowie dem Kodex Abfallrecht bezogen. Eine wertvolle Informationsquelle ist der 
Unternehmenskalender im Magazin „Umweltschutz der Wirtschaft“, der in einer Print- bzw. 
Onlineversion verfügbar ist. Für weiterführende Informationen wird auch auf diverse Internet-
Abonnements zurückgegriffen. Durch die laufende Aus- und Weiterbildung der Beauftragten 
wird ebenfalls gewährleistet, bezüglich neuer oder geänderter Rechtsvorschriften am 
neuesten Stand zu sein. 

Aufbau und Aktualisierung des Rechtsregisters 
Das JÖBSTL-Rechtsregister wird als Teil des Integrierten Managementhandbuchs „Target 
MM“ in Form einer workfloworientierten Lotus-Notes-Anwendung geführt. Es umfasst 
folgende Bereiche: Speditions- und Logistikrelevante Rechtsvorschriften, Abfall, Wasser/ 
Abwasser, Chemikalien, Gefahrgut sowie Sicherheit/Gesundheit. 

Die Aktualisierung erfolgt anlassbezogen, zumindest aber einmal im Quartal beim 
Zusammentreffen des QUM-Teams. Das Rechtsregister steht allen MitarbeiterInnen über das 
Intranet Portal online zur Verfügung. Die Vorgehensweise zur Aktualisierung des Rechts-
registers ist in einer eigenen Arbeitsanweisung geregelt. Ein entsprechendes Diskussions-
forum ermöglicht es den MitarbeiterInnen, aktiv an der Weiterentwicklung des Systems 
teilzunehmen. Für MitarbeiterInnen, die keinen oder nur beschränkten Zugang zum Intranet 
haben, dies betrifft vor allem das Fahrpersonal, werden die Informationen in gedruckter Form 
als Fahrerhandbuch, das laufend aktualisiert wird, zur Verfügung gestellt. Die Kontrolle der 
Umsetzung erfolgt durch regelmäßig stattfindende interne und externe Audits. 

Neben der Auflistung aller geltenden Gesetze und Verordnungen werden auch die geltenden 
Bescheide und Auflagen workfloworientiert verwaltet. Dazu verwendet JÖBSTL das Tool 
„Wartungsplaner“ von HOPPE. Mit Hilfe dieser Anwendung können wiederkehrende Termine 
und Prüfpflichten aus Bescheiden, Verträge und andere Wartungsvorgaben bequem 
verwaltet werden. Weiters verfügt die Anwendung über zahlreiche Auswertungs- und 
Erinnerungsfunktionen sowie Checklisten. 
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Abb. 14: Legal Compliance bei der JÖBSTL Holding GmbH in der Übersicht 
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5.8 Praxisbericht: Stora Enso Timer Bad St. Leonhard GmbH 

Stora Enso Timber Bad St. Leonhard GmbH 

 
EMAS-Standort AT-000476 seit 2004: 

Stora Enso Timber Bad St. Leonhard GmbH 

Wisperndorf 4, A-9462 Bad St. Leonhard (254 MA) 
www.storaenso.com/timber  

Branche: Säge-, Hobel- und Holzimprägnierwerke und 
Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- 
und Heimwerkerbeadraf 

NACE-Code: 16.10-0 und 47.52-0 

EMAS/ ISO 140001 seit 2004 

AUVA SGM seit 2004; PEFC seit 2002 

 

 

Produkte / Dienstleistungen:  
Sägewerk mit Weiterverarbeitung 

Produkte: Frisches Schnittholz, trockenes Schnittholz, 
Hobelware, keilgezinktes Schnittholz, 
Sägenebenprodukte, CLT- Cross Laminated Timber 
(Holzleimbauteile) 

 
 

Zuständig für Legal Compliance: 

Zechner Marko Standortbeauftragter, zuständig für 
den gesamten Umwelt, Sicherheit und 
Gesundheitsmanagement Bereich. 

Gesamtbeauftragter für Legal Compliance 

Tel.: +43 (0) 4350/2301 DW 3173 

marko.zechner@storaenso.com  

Verantwortlichkeiten / Zuständigkeiten 
Die Verantwortung, dass am Standort der Stora Enso Timber Bad St. Leonhard GmbH alle 
zutreffenden Rechtsvorschriften eingehalten werden, liegt bei der Betriebsleitung Herrn DI 
(FH) Markus Limarutti. Der Standortbeauftragte Marko Zechner ist für die Umsetzung und 
Aktualisierung des Rechtsregisters zuständig. Dies ist auch in der Funktionsbeschreibung 
vom Standortbeauftragten festgehalten. 
 

Aufgaben – Einbindung weiterer Personen – Zusammenwirken 
Der Standortbeauftragte Marko Zechner hat die für die Stora Enso Timber Bad St. 
Leonhard GmbH zutreffenden umweltrelevanten Bundes- und Landesgesetze, 
Verordnungen, Bescheidauflagen, etc. und die daraus abzuleitenden Verpflichtungen zu 
ermitteln, zu aktualisieren und ins Rechtsregister einzutragen. Gibt es Neuerungen für das 
Rechtsregister, werden diese vorab in einer Besprechung oder einer Telefonkonferenz mit 
allen vier Standorten abgestimmt und in das Rechtsregister des jeweiligen Standortes 
aufgenommen. Gesetze und Verordnungen der Länder werden von den 
Standortbeauftragten der vier Werke (Brand, Sollenau, Ybbs und Bad St. Leonhard) in 
Österreich werksintern besprochen und wenn diese zutreffen in das Rechtsregister 
aufgenommen. Betriebsleiter und Abteilungsleiter werden in einer Besprechung über die 
Neuerungen informiert und dabei auch die Zuständigkeiten für die Umsetzung festgelegt. 
An den Schwarzen Brettern wird im Anschluss daran die Information für die Mitarbeiter 
ausgehängt.  

Information über gesetzliche Neuerungen 
Informationen über gesetzliche Neuerungen werden aus verschiedensten Quellen 
bezogen, wie z.B. Umweltaktuell von der Wirtschaftskammer Kärnten, Umweltschutz der 
Wirtschaft der WKÖ, Newsletter vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Abo der 
A-Expert und den Newsletter von Stora Enso Environment. Verwendet werden in erster 
Linie kostenlose Umweltinformationssysteme. Fachspezifische Veranstaltungen der AUVA, 
des Lebensministeriums oder von anderen Anbietern werden ebenfalls genutzt, um weitere 
Informationen über gesetzliche Neuerungen einzuholen, mit Juristen, Sachverständigen 
und KollegInnen Erfahrungen auszutauschen und offene Fragen zu klären. Die Praxis 
zeigt, dass ein permanenter Informationsfluss sehr wichtig ist, um immer auf dem 
Laufenden zu sein. 

Aufbau und Aktualisierung des Rechtsregisters 
Das Rechtsregister (bei Stora Enso Timber als Betriebsanlagenkalender bezeichnet) wird 
als EXCEL-Dokument geführt und umfasst alle für den Betrieb relevanten 
Rechtsvorschriften. Ein Auszug auf der nächsten Seite zeigt, wie das Rechtsregister für 
alle Standorte in Österreich aufgebaut ist und die Dokumentation der Rechtsvorschriften 
erfolgt.  

Im Anlassfall, zumindest halbjährlich, wird das Rechtsregister vom Standortbeauftragten 
aktualisiert. Durch Betriebsbegehungen, internen und auch externen Audits wird 
sichergestellt, dass alle Rechtsvorschriften eingehalten werden. Ergeben sich durch die 
Änderungen und Neuerungen für die Werke Prüfpflichten oder sonstige Auflagen, werden 
die zuständigen Abteilungsleiter informiert und die daraus resultierenden Verpflichtungen 
mit Verantwortlichkeiten und Terminen ins Rechtsregister aufgenommen. 
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WRG 1959Wasserrechtsgesetz

Auszug aus dem Rechtsrigister der Firma Stora Enso Timber Bad St. 

Leonhard GmbH

Wisperndorf 4, A-9462 Bad St. Leonhard

erstellt von: Marko Zechner

aktualisiert: April 2009

nächste Aktualisierung: April 2010

Verpackungsverordnung 

1996

BGBl.Nr. 

648/1996 

zuletzt 

geändert mit 

BGBI. II Nr. 

364/2006

Verordnung

Die Fremdüberwachung ist durch einen Befugten gem. § 32b Abs. 3 WRG,

durch das Kanalisationsunternehmen, durch die Gewässeraufsicht oder durch

die Wasserrechtsbehörde durchzuführen. 1x jährlich: Temperatur, pH-Wert,

Summe der Kohlenwasserstoffe, Leitfähigkeit.

MITTEILUNGS- UND BERICHTSPFLICHT:

Ein Bericht gemäß § 5 IEV ist einmal im 1-jährlichen Intervall spätestens bis

Ende des Berichtsintervalls an das Kanalisationsunternehmen zu übergeben.

Beginn des Berichtsintervalls ist der 30. Juni.

1 x jährlichGesetz

Herkunft Text

Bereich Umwelt

Zahl Art VerantwortlichkeitIntervall

Standortbeauftragter

Die Verpackungsverordnung verpflichtet grundsätzlich Hersteller und Vertreiber

von Verpackungen jeder Art zur unentgeltlichen Rücknahme des

Verpackungsmaterials. Alternativ besteht die Möglichkeit, sich dieser

Rücknahmepflicht durch Einschaltung eines Dritten, der Sammlung und

Verwertung übernimmt, zu entledigen. Weitere Regelungen betreffen

sogenannte Großanfallstellen und die Pflicht zur Komplementärlizenzierung,

wenn ein außerhalb eines Sammelsystems agierender Selbsterfüller eine

Rücklaufquote von nicht zumindest 90 % nachweisen kann. Jährliche Meldung

an das Bundesministerium als Selbsterfüller. Weiters besteht die Trennpflicht für

Verpackungen aus Papier, Karton, Pappe und Wellpappe, Glas, Holz, Metallen,

Kunststoffen, Materialverbunde, Keramik, textilen Faserstoffen und sonstigen

Packstoffen. Die umfassende Novelle 2006 änderte die Verpackungsordnung in

die heutige Form.

1 x jährlich

E-Werkstätte

Standortbeauftragter

Die Verordnung betrifft im Wesentlichen die Hersteller von Batterien, regelt aber

auch die kostenlose Rücknahme von Fahrzeugbatterien und Konsumbatterien

durch den Hersteller. Für sogenannte Industriebatterien (Batterien oder

Akkumulatoren, die für industrielle oder gewerbliche Zwecke oder für

Elektrofahrzeuge jeder Art bestimmt sind) kann ein Entgeld für die Rücknahme

verlangt werden. Alle Regelungen für die Benutzer von Batterien sind in der

Batterieverordnung festgeschrieben

Verordnung
BGBl. Nr. 

159/2008
Batterieverordnung 1 x jährlich

Abb. 15: Auszug aus dem Rechtsregister der Stora Enso Timber Bad St. Leonhard GmbH
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Weitere EMAS-Publikationen des Lebensministeriums: 

Ist-Analyse: direkte & indirekte Umweltaspekte – Darstellung der Ziele und 
Maßnahmen im Umweltprogramm 
Was im Rahmen der Ist-Analyse zu berücksichtigen ist und wie sichergestellt wird, 
dass alle nach der EMAS-Verordnung erforderlichen Bereiche regelmäßig über-
prüft werden, ist Thema dieses Handbuches. Schwerpunktmäßig wird die Ermitt-
lung der direkten und indirekten Umweltaspekte, die Bewertung der durch Anlagen 
oder Tätigkeiten der Einrichtung ausgehenden Umweltauswirkungen und die 
Festlegung der wesentlichen Umweltaspekte behandelt. Auch wird aufgezeigt, wie 
die aus der Ist-Analyse abgeleiteten Ziele und Maßnahmen im Umweltprogramm 
dargestellt werden können. 

Organisation des Umweltmanagements – Umweltpolitik – interne/externe 
Kommunikation 
Mit dieser Publikation wird gezeigt, worauf es bei der Organisation des Umwelt-
managements ankommt, was bei der Festlegung und Anpassung der Umweltpolitik 
beachtet werden soll und wie interne/externe Kommunikationsmaßnahmen umge-
setzt werden können. Mit Praxisbeispielen wird Ihnen veranschaulicht, wie andere 
Einrichtungen dies umsetzen, regelmäßig überprüfen und anpassen.  

Interne Umweltaudits (EMAS-VO / ISO 14001) und Management Review 
Dieses Handbuch soll Sie unterstützen, die internen Umweltaudits und das 
Management Review erfolgreich, ressourcen- und zeitsparend umzusetzen. Es 
wird Schritt für Schritt – hinterlegt mit Beispielen aus der betrieblichen Praxis – 
gezeigt, was bei der Planung, Durchführung und Nachbereitung der internen 
Umweltaudits und des Management Reviews beachtet werden sollte.   

Integriertes Management – Kosten-/Nutzencheck 
Damit wird Ihnen gezeigt, wie Sie die Bereiche Sicherheit/Gesundheit, Umwelt und 
Qualität mit vertretbarem Aufwand zu einem Integrierten Management zusammen 
führen und gleichzeitig Kosten, Nutzen und realistische Einsparungspotenziale in 
diesen Bereichen ermitteln können. Mit Hilfe eines Excel-Sheets können Sie den 
Kosten-/Nutzencheck für die Bereiche Sicherheit, Gesundheit, Umwelt- und Quali-
tät durchführen und die damit verbundenen Vorteile mit betriebswirtschaftlichen 
Daten hinterlegen.  
 

Kosten-/Nutzencheck im Umweltbereich 
Wie Sie die wirklichen Kosten und den echten Nutzen der betrieblichen Umwelt-
aktivitäten ermitteln und welche relevanten Kennzahlen Sie aus dem Kosten-
/Nutzencheck ableiten können, wird mit diesem Handbuch anhand von Praxisbei-
spielen erläutert. Damit wird der Geschäftsleitung mit hard facts gezeigt, was 
Umweltaktivitäten bringen und kosten und so die Unterstützung der Geschäfts-
leitung für kontinuierliche Verbesserungsmaßnahmen sichergestellt. 

Mit EMAS zu ökologisch aktiven Gemeinden, Verbänden und öffentlichen 
Einrichtungen 
Dieses Handbuch ist aus dem Projekt „Mit EMAS zu ökologisch aktiven Gemein-
den, Verbänden und öffentlichen Einrichtungen“ entstanden, das vom Lebensmi-
nisterium in Kooperation mit dem ÖWAV durchgeführt wird. In zehn Kapiteln wird 
gezeigt, was für die Einführung eines Umweltmanagements nach EMAS zu tun ist 
und wie dies in österreichischen Gemeinden, Verbänden und öffentlichen Einrich-
tungen umgesetzt wurde. Im Imagefolder „EMAS für Gemeinden, Verbände und 
öffentliche Einrichtungen“ berichten VertreterInnen von diesen Einrichtungen 
und darüber welchen Nutzen Ihnen EMAS brachte.  
 

Alle Publikationen stehen als pdf-file auf der EMAS-Homepage www.emas.gv.at 
(EMAS-Publikationen) zum Download bereit oder können bei Elisabeth Seifert 
(Abteilung VI/5 – Betrieblicher Umweltschutz und Technologie) Tel.: +43 1 51 522-
1723, E-mail: elisabeth.seifert@lebensministerium.at als gedruckte Exemplare 
bestellt werden. 



 

 

Weitere Informationen zu EMAS ("eco-management and audit scheme") zum Umweltmanagement, zu Förderungen, zu Gesetzen und Veranstaltungen finden Sie unter 
www.emas.gv.at. 
 
 
 

 
 
 

 

Lebensministerium (Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft) 
Stubenbastei 5, A-1010 Wien 

AnsprechpartnerInnen: DI Andreas Tschulik und Elisabeth Seifert, Abteilung VI/5 – Betrieblicher Umweltschutz und Technologie  
Tel:. +43 1 51 522-1723, E-mail: andreas.tschulik@lebensministerium.at, elisabeth.seifert@lebensministerium.at  
Homepage: www.emas.gv.at 

Der Standort Stubenbastei ist seit März 2000 ein registrierter EMAS-Standort. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




